
OBERLANDESGERICHT HAMM

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Entscheidung vom 13. Mai 2009

Aktenzeichen: 3 U 9/09

In dem Rechtsstreit

des ...

Kläger

Prozessbevollmächtigte: ?

gegen

...

Beklagte

Prozessbevollmächtigte: ?

hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm auf die mündliche Verhandlung vom ... für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Verfügungsbeklagten wird das am 26.11.2008 verkündete Urteil der 11.
Zivilkammer des Landgerichts Münster abgeändert.

Die einstweilige Verfügung vom 18.12.2007 wird insgesamt aufgehoben und der Antrag auf
ihren Erlass gänzlich abgewiesen.

Die Verfügungsklägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

G r ü n d e

I.

Die Verfügungsklägerin ist eine Modefirma, die unter verschiedenen Markenbezeichnungen ihre Artikel
vertreibt und u. a. auch echte Tierpelze dabei benutzt. Seit dem Jahre 2007 steht die Verfügungsklägerin im
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Mittelpunkt einer sogenannten Kampagne von Tierschützern und Tierrechtsorganisationen, wobei von
radikalen Aktivisten auch strafbare Übergriffe und Gewaltanwendungen gegen Einrichtungen der
Verfügungsklägerin ausgehen. Ziel aller dieser Maßnahmen ist die Herbeiführung eines völligen Verzichts auf
die Verwendung von Pelzen durch die Firma F. Entsprechende "Kampagnen" sind bereits gegenüber anderen
Firmen der Modebranche durchgeführt worden.

Der Verfügungsbeklagte ist ein Forum der Tierrechtsbewegung und gibt neben seinem Internetauftritt
(www.tierbefreier.de) auch eine Zeitung in diesem Bereich heraus. Der Verfügungsbeklagte berichtet über die
diversen Aktionen in der gesamten Szene der Tierrechtsbewegung und bekennt sich grundsätzlich zum
Kampf für Tierrechte. Neben den Berichten über Maßnahmen wurden zumindest in der Vergangenheit auch
sogenannte Bekennerschreiben seitens des Beklagten in seinem Internet-Auftritt ohne Kommentar
veröffentlicht und eine Vielzahl von Terminen verbreitet. Die sogenannten autonomen Tierrechtler, die auch
nach der Darstellung des Verfügungsbeklagten teilweise strafrechtlich relevante Aktionen vornehmen, werden
von Seiten des Beklagten unterstützt, etwa durch die Übernahme von Rechtshilfekosten.

Im vorliegenden Verfahren hat die Verfügungsklägerin den Verfügungsbeklagten zunächst mit Antrag vom
13.12.2007 auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mit dem Ziel eines völligen Berichtsverbots des
Beklagten über rechtswidrige Handlungen und Straftaten im Rahmen einer gegen die Klägerin gerichteten
Anti-Pelz-Kampagne in Anspruch genommen. Eine entsprechende einstweilige Verfügung wurde vom
Landgericht unter dem 18.12.2007 erlassen (vgl. Bl. 77,78 GA).

Wegen einer Pressemitteilung des Verfügungsbeklagten vom 31.12.2007 (Bl. 92 GA) erfolgte ein
Bestrafungsantrag und am 09.05.2008 ein Ordnungsgeldbeschluss. Im Juni 2008 hat der Verfügungsbeklagte
Widerspruch eingelegt und einen Antrag gem. § 926 ZPO gestellt. Die Hauptsacheklage ist inzwischen bei
der 2. Zivilkammer des LG Münster anhängig (2 O 447/08).

Das Landgericht hat die ursprüngliche einstweilige Verfügung in der angefochtenen Entscheidung vom
26.11.2008 teilweise aufgehoben ? soweit es um die Untersagung jeglicher Berichterstattung ging ? und
teilweise mit einem abgeänderten Unterlassungsausspruch als sogen. Minus gegenüber dem geltend
gemachten Antrag insofern aufrechterhalten, als dem Verfügungsbeklagten aufgegeben wurde, es zu
unterlassen, öffentlich, insbesondere auf seiner Webseite unmittelbar oder konkludent zu rechtswidrigen
Handlungen und/oder Straftaten aufzufordern, die im Rahmen einer gegen die Antragstellerin gerichteten
Anti-Pelz-Kampagne erfolgen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil ?
insbesondere die dort umfangreich zitierten Internet-Auszüge ? Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

Mit der gegen die Entscheidung des Landgerichts vom 26.11.2008 gerichteten Berufung, gerichtet auf eine
vollständige Beseitigung der einstweiligen Verfügung, macht der Verfügungsbeklagte ? der den
zurückweisenden Teil der landgerichtlichen Entscheidung im Hinblick auf Art. 5 GG für zutreffend und richtig
hält ? geltend, dass seine Verurteilung wegen angeblich konkludenter Aufforderungen zu rechtswidrigen
Handlungen und/oder Straftaten unberechtigt sei. Denn eine konkrete Aufforderung zu Straftaten gegenüber
der Verfügungsklägerin sei nicht erfolgt und werde auch zukünftig nicht erfolgen. Ohnehin sei der
angefochtene Unterlassungstenor viel zu unbestimmt. Für die Annahme einer konkludenten Aufforderung sei
es erforderlich, dass dies anhand eines konkreten Textes festgemacht würde, nicht aber an dem gesamten
Internet-Auftritt des Verfügungsbeklagten und einer darauf basierenden subjektiven Bewertung. Die bloße
Berichterstattung über etwaige Aktionen sowie die aus Sympathie und Solidarität wegen der gleichen
Zielsetzung erfolgende Unterstützung von Maßnahmen als Teil der Tierrechtsbewegung reiche als
Begründung für eine Unterlassungsverfügung der vorliegenden Art nicht aus. Auch ein eventueller
Boykottaufruf sei nach den Grundsätzen der Meinungs- und Pressefreiheit zulässig, da es nicht um
wirtschaftliche Interessen beim Verfügungsbeklagten gehe, sondern um die T2 in einer allgemein
bedeutsamen Frage des Tierschutzes. Insoweit bestehe das Recht zur kritischen Darstellung und
Auseinandersetzung mit  dem Verhal ten der Verfügungskläger in.  Ergänzend beruf t  s ich der
Verfügungsbeklagte unter Vorlage einer eidesstatt l ichen Versicherung darauf, dass isol ierte
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Bekennerschreiben nicht mehr abrufbar seien und seit Oktober 2008 eingehende Bekennerschreiben nicht
mehr ohne Einbindung in einen redaktionellen Text veröffentlicht würden. Der vom Landgericht in der
Urteilsbegründung besonders herangezogene Link "heißer Herbst.tk" sei nicht mehr über die Internet-Seiten
des Verfügungsbeklagten erreichbar und auch nicht bewusst von dem Verein gesetzt worden, sondern
offensichtlich in einem veröffentlichten Artikel enthalten gewesen. In der mündlichen Senatsverhandlung hat
das angehörte Vorstandsmitglied Kroemmer hierzu angegeben, dass durch eine Überprüfung von Artikeln auf
etwaige Links für die Zukunft sichergestellt würde, dass dieser Link auch nicht mehr über den
Verfügungsbeklagten erreichbar wäre.

Der Verfügungsbeklagte beantragt,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Münster vom 26.11.2008 die einstweilige
Verfügung des Landgerichts Münster v om 18.12.2007 aufzuheben und den Antrag auf Erlass
der einstweiligen Verfügung gänzlich zurückzuweisen.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Verfügungsklägerin verteidigt das angefochtene Urteil mit weitergehendem Vorbringen zum
Internet-Auftritt des Verfügungsbeklagten sowie dem Verhalten der Vorstandsmitglieder hinsichtlich der Firma
F und auch im Übrigen. Hierbei wird insbesondere darauf verwiesen, dass die Vorstandsmitglieder des
Verfügungsbeklagten bereits in zahlreiche strafrechtliche Ermittlungsverfahren involviert gewesen seien und
es mit anderen Beteiligten schon zu diversen zivilrechtlichen Verfahren gekommen sei. Die allgemeine
Einstellung des Beklagten und seiner Verantwortlichen in dem Internet-Auftritt des Vereins, das
grundsätzliche Selbstverständnis des Vereins zum Tierschutz und das in vielen Artikeln und Berichten zum
Ausdruck kommende Verhältnis zur Frage der Gewalt und strafbarer Handlungen könne insgesamt nur als
konkludente Aufforderung verstanden werden, die gegen die Verfügungsklägerin gerichteten Aktionen im
Rahmen der Anti-Pelz-Kampagne nachzuahmen und mit zu begehen. Daher sei es erforderlich, dass der
Verfügungsbeklagte letztlich gar nicht mehr über irgendwelche gegen die Verfügungsklägerin gerichteten
Aktionen und Maßnahmen im Rahmen dieser Kampagne berichten dürfe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Vorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Berufung des Verfügungsbeklagten gegen die einstweilige Verfügung des Landgerichts auf Unterlassung
von unmittelbaren oder konkludenten Aufforderungen zu rechtswidrigen Handlungen und/oder Straftaten im
Rahmen einer gegen die Firma F gerichteten Anti-Pelz-Kampagne ist im Ergebnis begründet. Danach ist die
in der angefochtenen Entscheidung enthaltene einstweilige Verfügung aufzuheben und der Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Verfügung gegen den Verfügungsbeklagten gänzlich abzuweisen.

Nachdem das Landgericht die ursprünglich auf eine Untersagung einer Berichterstattung gerichtete
einstweilige Verfügung in dem Urteil vom 18.11.2008 abgeändert und als Minus in der Form der
angefochtenen Entscheidung als Unterlassungsverfügung zu der genannten Aufforderung aufrechterhalten
hat, richtet sich das Berufungsverfahren allein gegen die ergangene Verurteilung. Allerdings hält die
Verfügungsklägerin nach ihren Ausführungen ? speziell im Senatstermin ? weiterhin im Ergebnis ein
vollständiges Berichtsverbot über Aktionen gegen die Firma F im Rahmen der Anti-Pelz-Kampagne für
notwendig und wegen der allgemeinen Einstellungen und Ziele des Verfügungsbeklagten und seiner
Beteiligung an der Kampagne für berechtigt. Die nach Auffassung der Verfügungsklägerin aus dem
Gesamteindruck und Gesamtzusammenhang der Berichterstattung folgende konkludente Aufforderung zur
Nachahmung entsprechender Handlungen erfordere letztlich ein allgemeines Berichtsverbot.
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1.

Die Unterlassungsverfügung in Form des Tenors der angefochtenen Entscheidung ist bereits deshalb
aufzuheben und der Antrag auf Erlass einer solchen Verfügung abzuweisen, da es sich um keinen
ausreichend konkreten Antrag im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO handelt. Voraussetzung für einen
zulässigen Unterlassungsantrag und eine darauf basierende Verurteilung ist, dass der Verfügungsbeklagte
konkret wissen und erkennen kann, durch welche Punkte er gegen ein Unterlassungsverbot verstoßen hat
und was er daher zukünftig unterlassen muss. Für die Rechtsverteidigung und Vollstreckung muss klar sein,
worauf sich das ausgesprochene Verbot erstreckt. Auch wenn ein Unterlassungsgebot eine gewisse
Generalisierung der zu unterlassenden Verhaltensweisen erlaubt, muss die Untersagung so präzise sein,
dass im Rahmen der Vollstreckung ausreichende Klarheit besteht. Diese Voraussetzungen sind hier nicht
erfüllt. Bei einem Unterlassungsantrag, wonach es dem anderen untersagt sein soll, unmittelbar oder
konkludent zu rechtswidrigen Handlungen und/oder Straftaten aufzufordern und einer daraufhin ergangenen
Unterlassungsverfügung mit der hier vorliegenden Begründung des Landgerichts mit einem Gesamteindruck
und einer Gesamtbetrachtung unter Verwendung allgemeiner Begriffe wie Straftat oder rechtswidriger
Handlung bleibt unklar, was der Verfügungsbeklagte im Rahmen seiner grundgesetzlich gewährleisteten
Meinungsfreiheit noch berichten und an eigener Meinung äußern darf und was nicht.

Bei der angefochtenen, derart stark generalisierenden Unterlassungsverfügung würde da sowohl nach den
Gründen der angefochtenen Entscheidung wie auch den Angaben der Verfügungsklägerin keine unmittelbare
und konkrete Aufforderung vorliegt ? für jedes Vollstreckungsverfahren systemwidrig erforderlich, ein
erneutes Erkenntnisverfahren mit einer umfassenden ? subjektiven ? Gesamtabwägung aller Umstände unter
Berücksichtigung der kollidierenden Grundrechtspositionen durchzuführen. Daher ist der im vorliegenden
Berufungsverfahren noch im Streit befindliche Unterlassungsantrag in vorliegender Form nicht zulässig.

Dieser Mangel des Antrages ist auch nicht durch eine Ergänzung oder Konkretisierung zu beheben. Nach der
Erörterung im Senatstermin reicht es selbst aus Sicht der Verfügungsklägerin nicht aus, einzelne Stellen des
Internet-Auftritts des Beklagten in einem überschaubaren Umfang zur Antragskonkretisierung aufzunehmen,
da der ? aus Sicht der Verfügungsklägerin vorhandene ? konkludente Aufforderungscharakter zur
Nachahmung nicht aus einer einzelnen oder wenigen Aussagen, sondern aus dem Gesamtzusammenhang
und der Gesamtbewertung des Internet-Auftritts und der dort enthaltenen Aussagen und Darstellungen
abzuleiten ist. Vor diesem Hintergrund ist eine geeignete Antragskonkretisierung nicht möglich und seitens
der Verfügungsklägerin auch nicht vorgebracht.

2.

Neben diesem Bedenken gegen die Zulässigkeit der Antragstellung in der tenorierten Fassung ist der
Ausspruch des Landgerichts aber auch inhaltlich in der Sache nicht begründet.

a)

Eine rechtlich erhebliche öffentliche Aufforderung zu Straftaten ist vorliegend nicht gegeben. § 111 StGB
enthält eine Vorschrift darüber, wann eine solche Aufforderung anzunehmen ist. Nach dem Gebot der
Einheitlichkeit der Rechtsordnung ist die insoweit auf dem Gebiet des StGB geltende Auslegung und
Bewer tung über  das  Vor l iegen e iner  re levanten  Tathand lung auch fü r  d ie  z iv i l rech t l i che
Unterlassungsproblematik maßgeblich, da es keine vom Strafrecht abweichende zivilrechtliche Aufforderung
zu Straftaten geben kann. Danach ist eine bestimmte, über eine bloße Befürwortung hinausgehende
Aufforderung zu einem bestimmten Tun erforderlich (Fischer, StGB, 56. Aufl. (2009); § 111 Rdnr. 2 ? 4 b;
BGH st 32, 310). Das bloße Gutheißen von Straftaten ist noch kein Auffordern. Eine befürwortende Erklärung,
in der die Begehung einer Straftat als begrüßenswert, notwendig oder unvermeidbar bejaht wird, schafft zwar
u. U. ein psychisches Klima, in dem Straftaten gedeihen können, es fehlt jedoch das der Aufforderung
wesenseigene Element einer offenen Einflussnahme auf die Willensentschließung Dritter. Ein Anreiz zum
Handeln durch psychologisch berechnete Stimmungsmache kann grundsätzlich nicht genügen (Fischer,
a.a.O., Rdn. 2 bis 4 b); Bosch in MK, § 111 StGB Rdn. 6 bis 10; Löffler/Ricker, Handbuch des Presserechts,
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52. Kap. Rdn. 2 bis 5; OLG Stuttgart NStZ 2008, 36 ff.).

Gemessen an diesen Anforderungen ist vorliegend eine Aufforderung des Verfügungsbeklagten zu
bestimmten Straftaten nicht gegeben und nach dem Vorbringen des Beklagten auch nicht konkret für die
Zukunft zu erwarten. Auch das Landgericht, das in dem Gesamtkontext von Berichterstattung und sonstigen
Aussagen bereits eine über die bloße moralische Rechtfertigung hinausgehende Motivation zu nicht näher
spezifizierten Taten gesehen hat, hat einen unmittelbaren Aufruf zu einer konkret eingrenzbaren Straftat nicht
feststellen können.

Die Ausführungen zum Selbstverständnis und zur Zielsetzung des Verfügungsbeklagten und auch die in
einzelnen Passagen zum Ausdruck gebrachte Sympathie sowie der Hinweis auf mögliche Solidarität stellen
jedenfalls keine Aufforderung zu einem bestimmten strafbaren Tun zum Nachteil der Verfügungsklägerin dar.
Die im Internet-Auftritt des Beklagten möglicherweise zu erkennende Billigung gewisser strafrelevanter
Verhaltensweisen, etwa in Bezug auf Tierversuchslabore, Hochsitze u. a. sowie der allgemeine Hinweis,
wonach es unumgänglich sei, dass engagierte Menschen hin und wieder über legale Grenzen hinaus Zeichen
setzen, beziehen sich jedenfalls nicht auf konkrete Maßnahmen gegenüber der Verfügungsklägerin und
lassen sich nicht als offene Einflussnahme auf die Willensentschließung der möglichen Leser bewerten.

b)

Auch eine ? mittelbare/konkludente ? Aufforderung zu sonstigen rechtswidrigen Handlungen sieht der Senat
nicht als gegeben an.

Es kann allerdings in den Aussagen auf den Internet-Seiten des Beklagten zumindest mittelbar der Aufruf an
die Leser zum Boykott des Kaufs von Pelzkleidung bei der Verfügungsklägerin gesehen werden, wobei im
Rahmen des im angefochtenen Urteil wiedergegebenen Links "heißer Herbst" sogar ausdrücklich davon die
Rede war, an möglichst vielen Orten den Kundinnen von einem Einkauf bei F-Todesprofiten abzuraten. Die
Aussagen in Bezug auf die Verfügungsklägerin sind eindeutig dahin zu verstehen, dass nicht nur der eigene
Kauf von Pelzprodukten seitens der Leser unterlassen, sondern auch der Einkauf durch potenzielle
Drittkunden behindert und möglichst gestoppt und vereitelt werden soll. Der Boykott sämtlicher Pelzprodukte
der Verfügungsklägerin bis zu deren vollständigen Verzicht entspricht dem Ziel und dem Selbstverständnis
des beklagten Vereins,ohne dass dieser ein wirtschaftliches Eigentinteresse an dem Boykott der Klägerin
hätte.

Ein Boykott-Aufruf, der nicht aus eigenen wirtschaftlichen Interessen erfolgt, sondern aus Sorge und unter
Bezugnahme auf Belange der Allgemeinheit, ist jedoch nicht ohne Weiteres unzulässig. Vielmehr ist eine
umfassende Abwägung der wechselseitigen Interessen und Grundrechtspositionen erforderlich, wobei die
Meinungsfreiheit des Verfügungsbeklagten von erheblichem Gewicht im öffentlichen Meinungskampf im
Rahmen der Sorge um politische, wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Belange der Allgemeinheit ist (vgl.
BVerfG NJW-RR 2008, 200 ff.; BGH VI ZR 36/07, Urteil vom 03.02.2009).

Danach ist grundsätzlich von einem Vorrang der Meinungsfreiheit der Tierschützer und Tierrechtsaktivisten
auszugehen, soweit lediglich ein bloßer Aufruf zum Boykott von Tierpelzen aus Tierschutzgesichtspunkten mit
legalen Mitteln in Rede steht. Selbst ein Aufruf zu "kreativen Maßnahmen" bezüglicher potenzieller Kunden ist
nicht ohne weiteres als rechtswidrig zu bewerten, soweit im Rahmen legaler Aktionen auf die Einstellung und
Meinung solcher Kunden Einfluß genommen und bei ihnen ein Nachdenken über die Anliegen des
Tierschutzes herbeigeführt und aktiviert werden soll.

Die Grenze eines aus Art. 5 GG noch zulässigen Boykottaufrufes ist erst dann überschritten, wenn nach den
konkreten Umständen nicht mehr von einer berechtigten Vorgehensweise im Rahmen einer geistigen
Auseinandersetzung gesprochen werden kann. Die Grenze für die Verfolgung grundsätzlich berechtigter Ziele
sind dabei unangemessene Mittel zur Durchsetzung des Boykottaufrufes sowie unangemessene
Einwirkungen auf die Gegenseite.
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Um eine unangemessene und von Verfassungs wegen nicht mehr zu billigende Einwirkung auf die Besucher
und Leser des Internetauftritts des Verfügungsbeklagten geht es vorliegend nicht. Auf sie wird keinerlei Form
von Druck ausgeübt, da ihnen keine Sanktionen oder sonstige Nachteile in Aussicht gestellt werden und
mangels Identifikation auch gar nicht in Aussicht gestellt werden können, sofern sie sich nicht an den
Boykottmaßnahmen beteiligen.

Ein unangemessenes Mittel zur Durchsetzung ihres Boykottaufrufes im Verhältnis zur Verfügungsklägerin
kann auch nicht in der allgemeinen Darstellung des Selbstverständnisses des Verfügungsbeklagten gesehen
werden, wenngleich dort eine gewisse Billigung von Gewalt und Straftaten gegeben ist. Diese allgemeinen
Ausführungen zum Selbstverständnis des Vereins die Tierbefreier und die vom Verein grundsätzlich verfolge
Zielsetzung können im Verhältnis zur Firma der Verfügungsklägerin noch nicht als Überschreitung zulässiger
Grenzen einer geistigen Auseinandersetzung gesehen werden. Das wiedergegebene Selbstverständnis stellt
zunächst lediglich die allgemeine Einstellung und Plattform des Vereins ohne Bezug zu konkreten Dritten
oder Geschehnissen dar. Erst im Rahmen von etwaigen Konkretisierungen vermag der allgemeinen
Selbstdarstellung eine konkrete Relevanz zuzukommen.

Bedenklich könnte es eventuell bewertet werden, dass der Verfügungsbeklagte in der Vergangenheit auch
unkommentierte Einstellungen sogenannter Bekennerschreiben veröffentlicht hat, insbesondere in solchen
Fällen, in denen ohne jede Kommentierung eine Ankündigung von weiteren Taten enthalten war. Durch eine
solche unkommentierte Einstellung eines Bekennerschreibens konnte bei flüchtigem Betrachten u. U. der
Eindruck entstehen, dass der Inhalt dieser Schreiben die Ansicht des Vereins darstellt und damit zu weiteren
(Straf-) Taten aufgefordert werden sollte. Der Verfügungsbeklagte hat die Problematik einer derartigen
Veröffentlichung von Bekennerschreiben selbst erkannt und sein Vorgehen insoweit bereits vor Erlass des
angefochtenen Urteils geändert. Durch die eidesstattliche Versicherung ist glaubhaft gemacht, dass seit
Oktober 2008 keine isolierten Bekennerschreiben mehr veröffentlicht werden und dies auch für die Zukunft
sichergestellt wird.

Eine redaktionelle Wiedergabe von Bekennerschreiben oder Auszügen aus solchen im Rahmen eines Artikels
oder einer Pressemitteilung kann dem Verfügungsbeklagten jedoch nicht ohne weiteres untersagt oder als
unzulässige Maßnahme angelastet werden. Etwas anderes würde allenfalls dann gelten, wenn es sich um
erfundene Bekennerschreiben handeln würde oder wenn der Beklagte sich den Inhalt solcher Schreiben in
dem redaktionellen Kontext erkennbar zu eigen machen würde. Dies kann bislang jedoch nicht festgestellt
werden. Selbst wenn man die ursprüngliche Verfahrensweise als bedenklich bewerten wollte, so wäre nach
der geänderten Praxis des Beklagten jedenfalls kein Anhalt für eine Wiederholungsgefahr mehr gegeben.

Auch der vom Landgericht von Amts wegen im Urteil eingeführte Link "heißer Herbst", den das Landgericht
offensichtlich als besonders bedenklich angesehen hat, da der Inhalt jenes Links ein nachhaltiges Anheizen
eines aggressiven Klimas gegenüber der Klägerin darstellen könnte, lässt sich nicht als unangemessenes
Mittel zur Boykottdurchsetzung bewerten. Nach den eigenen Angaben der Prozessbevollmächtigten der
Verfügungsklägerin im Senatstermin handelte es sich bei den in jenem Link angeprochenen Maßnahmen
aber gerade nicht um strafrechtlich relevante Veranstaltungen und Aktionen, sondern um normale und
verfassungsrechtlich gewährleistete Demonstrationen, die selbst aus Sicht der Verfügungsklägerin nicht
verhindert werden sollten.

Da es sich bei den Formulierungen dieses Links, der nach den glaubhaft gemachten Angaben des
Verfügungsbeklagten ohnehin nicht mehr unter den Internet-Auftritt des Vereins erreichbar ist und auch nicht
bewusst von dem Verein gesetzt worden war, um eine recht drastische und sogar martialische Sprache vor
dem Hintergund der Berichte über bereits erfolgte Straftaten gegenüber der Verfügungsklägerin handelte,
hätte man ein Beharren des Beklagten auf der Wiedergabe dieses Links ggfls. bereits als unzulässiges und
missverständliches Mittel im Rahmen der Durchsetzung des Boykottaufrufes ansehen können.

Da dieser ? aus der Sicht sogar der Verfügungsklägerin ohnehin nicht so maßgebliche ? Link aus dem
Internet-Auftritt des Beklagten entfernt ist, lässt sich eine Unterlassungsverfügung auch nicht auf diesen
Punkt stützen.
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Neben dem aus dem Selbstverständnis des Verfügungsbeklagten und dem generellen Vereinsziel folgenden
Aufruf zum allgemeinen Boykott von Pelzprodukten, der als Ausfluss der grundsätzlichen Meinungsfreiheit
nicht zu verbieten ist, fehlt es an konkreten Aufforderungen zu rechtswidrigen Handlungen oder Maßnahmen
gegenüber der Firma F. Die grundsätzlich unterschiedliche Positionierung der Parteien in der Frage einer
Zulässigkeit der Verwendung von echten Tierfellen zu Modezwecken rechtfertigt für sich keine
Unterlassungsverfügung gegen den Verfügungsbeklagten.

Die ? auch durchaus deutliche ? Äußerung seiner Meinung in einer Frage des Umgangs mit Tieren und zum
generellen Umfang von Tierrechten steht unter dem Schutz des Art. 5 GG und genießt grundsätzlich den
Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen der betroffenen Verfügungsklägerin.

3.

Eine andere Bewertung im Rahmen der Abwägung der widerstreitenden Rechtspositionen und eine
eventuelle Untersagung womöglich der gesamten Berichterstattung zu einem bestimmten Bereich ? hier den
Aktionen in der Anti-Pelz-Kampagne gegen die Verfügungsklägerin, wie mit dem ursprünglichen Hauptantrag
begehrt ? könnte lediglich dann in Betracht kommen, wenn die Berichterstattung und sonstige Darstellung
seitens des Beklagten auch ohne Äußerung einer konkreten und speziell angreifbaren Aufforderung zu
bestimmten Taten so massiv und nachhaltig gegen die Belange der Verfügungsklägerin gerichtet wäre, dass
der hochrangige Gesichtspunkt des Meinungskampfes das Verhalten nicht mehr rechtfertigen würde und die
innere Freiheit der Meinungsbildung bedroht wäre. Eine derartige, dem verfassungsrechtlich verankerten und
für eine freie und demokratische Gesellschaft wesentlichen Aspekt der Meinungsfreiheit zuwiderlaufende
Entwicklung wäre möglicherweise dann anzunehmen, wenn die Darstellung des Verfügungsbeklagten
lediglich als Schaffung eines solchen psychischen Klimas verstanden werden könnte und müsste, in dem die
Begehung von Straftaten gedeihen könnte und die Schaffung eines solchen Klimas den Zweck der
Darstellung ausmachen würde.

Diese Anforderungen sind jedoch hier noch nicht gegeben durch den bisherigen Inhalt des Internet-Auftritts
des Verfügungsbeklagten. Die Darstellung des Selbstverständnisses des Vereins, der Solidarität und
Sympathie auch mit teilweise strafbaren Verhaltensweisen im Rahmen der Tierrechtsbewegung sowie die
Wiedergabe der Richtlinien der TBF sowie von Aussagen, wonach es "unumgänglich sei, dass engagierte
Menschen hin und wieder über legale Grenzen hinaus Zeichen setzen", sind zwar durchaus Äußerungen, die
im Zusammenhang mit dem Begriff der sogenannten Anti-Pelz-Kampagne gegen die Verfügungsklägerin
nicht mehr als lediglich harmlos oder/und zeitgemäß angesehen werden können. Angesichts des erheblich
breiteren Internet-Auftritts des Verfügungsbeklagten kann jedoch die Aussage des Verfügungsbeklagten nicht
allein auf die Anheizung eines Gewaltklimas reduziert werden.

Im Mittelpunkt der Darstellung und des Verhaltens des Vereins steht eine Verbreitung des Tierrechts- und
Tierschutzgedankens sowie die Sensibilisierung der Interessenten des Vereins für die vielfältigen
Problematiken des Tierschutzes im Rahmen einer modernen Gesellschaft. Eine nachhaltige Schaffung eines
solchen Klimas, in dem Straftaten besonders gedeihen können, ist kein vorrangig erkennbares Ziel des
Vereins.

Gerade der ? von der Verfügungsklägerin - im Berufungsverfahren vorgelegte und mit Schriftsatz vom
11.05.2009 kommentierte Internet-Auszug zur Frage "direkte Aktionen ? richtig oder falsch?" von Y2, der sich
durchaus in kritischer Weise zu den verschiedenen Formen des Protestes verhält und ein differenziertes Bild
aufzeigt, belegt, dass es dem Verein nicht um eine bloß einseitige Schaffung eines Klimas der
Gewaltbereitschaft geht. Wegen des Beitrags von Y2 wird auf Bl. 368 ff. d. A. Bezug genommen.

Auch das Verhalten des Beklagten im Umgang mit den Bekennerschreiben spricht dafür, dass es dem Verein
nicht um die Schaffung eines gewaltbereiten Grundklimas geht, sondern die Sache des Tierschutzes
gefördert werden soll und die geistige Auseinandersetzung mit dieser Problematik im Vordergrund steht.
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Da unter Berücksichtigung aller Umstände ein erhebliches oder gar prägend im Vordergrund stehendes Maß
an Nachhaltigkeit und Förderung eines konkreten Klimas von Gewaltbereitschaft nicht erkennbar ist, ist vor
dem Hintergrund der hohen Wertigkeit des Rechts auf Meinungsfreiheit eine vorsorgliche generelle
Einschränkung der Berichterstattung im letztlich wirtschaftlichen Interesse der Verfügungsklägerin statt eines
Vorgehens gegen einzelne und konkrete Vorgänge rechtlich nicht möglich und nicht veranlasst.

Die Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 91 Abs. 1, 542 Abs. 2 ZPO.

(Unterschriften)
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